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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

In der Herbstsession überwies der Nationalrat ein Postulat der CVP/EVP/glp-Fraktion
zur Arbeitslosigkeit und zur Erneuerung  der Aufenthaltsbewilligungen von EU-/EFTA-
Bürgern. Der Vorstoss wurde mit der liberalen Vergabe respektive Verlängerung von
Aufenthaltsbewilligungen an arbeitslose, europäische Bürger begründet. Insbesondere
wurde bemängelt, dass für eine solche Verlängerung lediglich eine Arbeitsbestätigung
vorgelegt werden muss. Die Verfasser des Postulats forderten die Vorlage eines
Arbeitsvertrags zur Erteilung der Bewilligung. Zudem sollte die Zusammenarbeit und der
Informationsaustausch zwischen dem Migrationsamt und den Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) verbessert werden. Der Bundesrat wurde durch das
Postulat zudem aufgerufen, Stellung zu einer potenziellen Einschränkung des
Familiennachzugs für EU-/EFTA-Bürger zu beziehen, welche ohne Arbeit sind oder nur
über eine Teilzeitanstellung verfügen. Ebenfalls sollte sich die Landesregierung zur
Möglichkeit des Entzugs der Aufenthaltsbewilligung dieser Bürger nach zweijähriger
Arbeitslosigkeit äussern. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats. Bei der
Debatte im Nationalrat setze sich jedoch eine knappe Mehrheit aus Mitte-Rechts mit 94
zu 86 Stimmen durch und überwies das Postulat an die Landesregierung. 1

POSTULAT
DATUM: 28.09.2011
ANITA KÄPPELI

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Einen Tag nach dieser Debatte überwies der Nationalrat diskussionslos ein Postulat
Leuenberger (sp, SO), welches den Bundesrat aufforderte, für den Fall einer Rezession
Beschäftigungsprogramme vorzubereiten. Diese sollten den Hauptakzent nicht auf die
traditionellen Aufträge in den Bereichen Strassenbau und militärische Ausrüstung
legen, sondern — neben der Förderung der beruflichen Umschulung und Weiterbildung
— beschäftigungswirksame Massnahmen in den Gebieten Energiesparen und
öffentlicher Verkehr enthalten. Der einzige Ruf im Parlament nach dem sofortigen
Einsatz eines staatlichen Investitionsprogramms kam von einem Vertreter der Zürcher
SVP. Bundesrat Delamuraz lehnte jedoch in der Dezembersession das in der
Fragestunde vorgetragene Begehren des neu in den Nationalrat gewählten Präsidenten
des kantonalen Gewerbeverbandes Neuenschwander ab. 2

POSTULAT
DATUM: 04.10.1991
HANS HIRTER

Wirtschaftsordnung

Neben der ökologischen Problematik stand im Berichtsjahr die Frage nach der
Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft im Zentrum der Debatte.
Symptomatisch dafür war, dass die Ankündigung des Maschinenbaukonzerns Asea
Brown Boveri (ABB), in Baden (AG) rund 2500 Arbeitsplätze abzubauen, im Parlament
nicht zu einer Auseinandersetzung über die Notwendigkeit von
Beschäftigungsprogrammen, sondern zu einer Diskussion über die Zukunft des
Industriestandorts Schweiz und der Konkurrenzfähigkeit seiner Unternehmen führte.
Beide Kammern des Parlaments überwiesen ferner Postulate der SVP-Fraktion (Po.
88.727) resp. des Christlichdemokraten Delalay (VS), welche vom Bundesrat eine
Situationsanalyse fordern. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft bildete
auch das Thema der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Volkswirtschaft
und Statistik. 3

POSTULAT
DATUM: 30.11.1988
HANS HIRTER
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Im Anschluss an die Beratung des revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetzes
überwies der Nationalrat diskussionslos ein Postulat seiner Kommission für Wirtschaft
und Abgaben, welches den Bundesrat bittet, die Arbeitslosenstatistik möglichst rasch
mit Angaben zur Anzahl der Ausgesteuerten und der Sozialhilfebezüger in den Kantonen
und Gemeinden zu ergänzen. Damit sollen die Gesamtausgaben aller öffentlichen
Stellen als Folge der Arbeitslosigkeit besser erfasst werden. 4

POSTULAT
DATUM: 08.06.1995
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat Strahm (sp, BE), welches den Bundesrat
beauftragte, die Möglichkeiten zur Förderung eines zweiten, ergänzenden
Arbeitsmarktes für dauerhaft arbeitslose und erwerbsbehinderte Personen zu prüfen
und dabei insbesondere die bessere Koordination von Arbeitslosenversicherung,
Sozialhilfe und Invalidenversicherung zu prüfen. 5

POSTULAT
DATUM: 13.12.1996
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm ein Postulat der liberalen Fraktion an, das den Bundesrat
beauftragt, einen detaillierten Bericht zu erstellen über das Bedürfnis von über 65-
jährigen, selbständig oder unselbständig erwerbenden Personen, auch über das 65.
Altersjahr hinaus berufstätig zu sein; in dem Bericht soll auch die Haltung der
Arbeitgeber zu diesem Thema untersucht werden. 6

POSTULAT
DATUM: 20.06.2003
MARIANNE BENTELI

Auf der anderen Seite des Spektrums beschäftigte auch die Jugendarbeitslosigkeit das
Parlament. Kommentarlos – und durch die zustimmende Berichterstattung des
Bundesrates praktisch erledigt – überwies die grosse Kammer ein Postulat Robbiani
(cvp, TI), das die Landesregierung ersucht darzulegen, mit welchen Massnahmen
innerhalb der Bundesverwaltung der Jugendarbeitslosigkeit begegnet wird. 7

POSTULAT
DATUM: 06.10.2006
MARIANNE BENTELI

Ein Thema, welches die Politik seit längerem beschäftigt, ist die überdurchschnittlich
hohe Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere auch beim Übergang von einer Berufs-
resp. Anlehre in die «erwachsene» Arbeitswelt. Die CVP-Fraktion thematisierte dies in
einem Postulat, in welchem sie den Bundesrat um einen entsprechenden Bericht
ersuchte. Da dieser mit dem Anliegen einverstanden war, wurde der Vorstoss
diskussionslos überwiesen. 8

POSTULAT
DATUM: 22.06.2007
MARIANNE BENTELI

Lors de la session d’automne, le Conseil national a transmis un postulat Meier-Schatz
(pdc, SG) portant sur le télétravail. Par ce biais, le Conseil fédéral a été chargé de
présenter un rapport sur les incertitudes juridiques liées à cette forme de travail en
plein essor. 9

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
LAURENT BERNHARD

Le Conseil des Etats a transmis au cours de la session d’automne un postulat Keller-
Sutter (plr, SG) ayant pour but une meilleure  exploitation du potentiel de la main-
d’œuvre suisse sur le marché du travail. Par cette décision, le Conseil fédéral a été
chargé de rédiger un rapport consacré aux mesures destinées à promouvoir la
formation professionnelle ainsi qu’une participation accrue des femmes et des
personnes âgées. 10

POSTULAT
DATUM: 26.09.2013
LAURENT BERNHARD

Durant la session d’automne, le Conseil national a transmis un postulat Carobbio
Guscetti (ps, TI) au sujet des entreprises sociales. Le texte invite le Conseil fédéral à
rédiger un rapport sur ces entreprises dont le but consiste à réinsérer dans le monde
du travail les personnes sans emploi en leur permettant d'exercer une activité
productive. 11

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
LAURENT BERNHARD
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Le Conseil fédéral a demandé de classer le postulat relatif à la Conférence nationale
sur le thème des travailleurs âgés, puisqu'il a organisé, depuis son acceptation, une
rencontre annuelle sur ce thème. Comme l'objectif a été atteint, le postulat a été
classé. 12

POSTULAT
DATUM: 08.06.2017
DIANE PORCELLANA

Im Dezember 2019 reichte Nationalrätin Isabelle Chevalley (glp, VD) ein Postulat ein, mit
dem sie den Bundesrat beauftragen wollte, einen Bericht zu den bereits ergriffenen
Massnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung von über 50-jährigen
Arbeitnehmenden sowie zum entsprechenden Verbesserungspotenzial zu erstellen. So
blieben die über 50-jährigen Arbeitslosen am längsten ohne Arbeit, weil ihre
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt durch verschiedene Faktoren wie zum
Beispiel fehlende Weiterbildungen erschwert werde.
In seiner Stellungnahme vom Februar 2020 beantragte der Bundesrat, das Postulat
abzulehnen, mit der Begründung, dass sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler
Ebene bereits Massnahmen für eine erleichterte Wiedereingliederung der Betroffenen
getroffen worden seien. So habe der Bundesrat Massnahmen im Bereich der
Vermittlung sowie der Aus- und Weiterbildung ergriffen, während die Kantone über
Instrumente verfügten, die über das Arbeitslosenversicherungsgesetz hinausgingen. Im
Dezember 2021 wurde das Postulat abgeschrieben, da Chevalley per Ende November
2021 aus dem Nationalrat ausgeschieden war. 13

POSTULAT
DATUM: 18.12.2019
GIADA GIANOLA

Arbeitnehmerschutz

Robert Cramer (verts, GE) aimerait que le travail sur appel soit mieux réglementé. Il
demande donc au Conseil fédéral d'analyser deux options, à savoir la mention d'une
durée moyenne du temps de travail dans les contrats de travail et le droit à l'indemnité
de chômage pour les travailleuses et les travailleurs sur appel en cas de cotisation sur
un salaire brut minimum mensuel de 500 francs pendant 12 mois au cours des deux
dernières années. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. En mobilisant le rapport en réponse
aux postulats Reynard (15.3854) et Derder (17.3222), il constate qu'aucune tendance à
une augmentation du travail sur appel n'a été observée. Le contrat de travail sur appel
est soumis à la protection découlant des délais de congé. Les travailleuses et
travailleurs sur demande ont le droit de percevoir un salaire calculé sur la moyenne des
salaires perçus jusqu'à la fin des rapports de travail. La fixation de durées minimales ou
moyennes de travail devrait se régler par le biais des Conventions collectives de travail.
S'agissant des indemnités chômage, ils peuvent en bénéficier en cas d'inscription au
chômage au terme du délai de congé. Ils peuvent également y prétendre, dans le cas où
leur taux d'occupation mensuel a chuté et qu'ils étaient soumis à de faibles fluctuations
(moins de 20%) et que, ce faisant, leur contrat de travail s'est transformé en contrat à
temps partiel régulier. En principe, si les droits conférés par le Code des obligations
(notamment délai de congé) sont exposés, il ne devrait plus y avoir de refus de droit à
l'indemnité chômage. L'intervention de Guy Parmelin n'a pas convaincu. Le postulat a
été accepté par 24 voix contre 12. 14

POSTULAT
DATUM: 11.09.2019
DIANE PORCELLANA

Im November 2021 erschien der Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates
Cramer (gp, GE) über die Regelung der Arbeit auf Abruf. Wie das Postulat verlangte,
wurde im Bericht geprüft, ob die Form der Arbeit auf Abruf im OR zufriedenstellend
geregelt ist. Zudem erläuterte der Bericht die Regelung der Arbeit auf Abruf im AVIG.
Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wird Arbeit auf Abruf im OR nicht definiert. Der
Bericht definiert sie daher als diejenige Arbeit, bei welcher Arbeitnehmende vom
Arbeitgebenden abgerufen werden, wenn sie gebraucht werden. Dabei sind sie
«verpflichtet [...], die Angebote des Arbeitgebers anzunehmen». Im Bericht wurde
erläutert, dass flexible Arbeitsformen mit unregelmässigen Arbeitszeiten wie die Arbeit
auf Abruf aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids mit schweizerischem Recht
kompatibel sind, auch wenn der Arbeitsvertrag keine fixe Arbeitszeit vorsieht. Dabei
setzt das Bundesgericht der Freiheit des Arbeitgebenden, die Arbeitszeit der
Arbeitnehmenden frei festzulegen, basierend auf dem OR jedoch gewisse Grenzen.
Erstens darf der Arbeitgebende das Arbeitspensum nicht «in bedeutendem Umfang»
verringern, nachdem der Arbeitsvertrag aufgelöst worden war. Wird dies trotzdem
gemacht, muss der Arbeitgeber den Lohn für den Arbeitszeitausfall fortzahlen. Weiter
darf das Betriebsrisiko nicht auf die Arbeitnehmenden übertragen werden. Verweigert
also der Arbeitgebende die Annahme der Arbeitsleistung aus wirtschaftlichen Gründen,

POSTULAT
DATUM: 17.11.2021
GIADA GIANOLA
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gerät er in Annahmeverzug und ist zur Lohnzahlung verpflichtet. Drittens wird die Zeit,
während sich der Arbeitnehmende bereithält – die sogenannte Bereitschaftszeit – als
Arbeitszeit betrachtet und muss entschädigt werden – ausser ein Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag sieht keine Entschädigung der Bereitschaftszeit vor. Somit
schützen die bindenden gesetzlichen Grundlagen des Arbeitsvertragsrechtes die
Arbeit auf Abruf zumindest teilweise. 
Auch aus Sicht der Arbeitslosenversicherung besteht gemäss dem Bericht ein Schutz für
Arbeitnehmende, die auf Abruf arbeiten: Diese haben unter anderem Anspruch auf
Leistungen für Arbeitslose – wie alle anderen Arbeitnehmenden auch. Falls aber die
Anzahl der Abrufe durch die Arbeitgebenden reduziert wird oder diese ganz entfallen,
erleiden die Arbeitnehmenden keinen anrechenbaren Arbeits-  beziehungsweise
Verdienstausfall und haben folglich keinen Anspruch auf Arbeitslosenleistungen. Der
Bericht schildert jedoch auch Ausnahmen zu diesem Grundsatz aus der Praxis und der
Rechtsprechung. Unter anderem zahlt die Arbeitslosenversicherung eine
Arbeitslosenentschädigung, wenn «begründete Zweifel darüber [bestehen], ob die
versicherte Person für die Zeit ihres Arbeitsausfalls gegenüber ihrem Arbeitgeber Lohn-
oder Entschädigungsansprüche [...] hat oder ob ihre Forderungen erfüllt werden».
Zudem verbietet das AVIG eine ständige Abrufbereitschaft der Arbeitnehmenden «über
den Umfang der garantierten Beschäftigung hinaus», da dies die Vermittlungsfähigkeit
der Betroffenen senkt.
Insgesamt erachtete der Bundesrat damit den Schutz der Arbeit auf Abruf als
zufriedenstellend, da ihr sowohl das OR, als auch das AVIG Grenzen setzen. Er machte
daher keinen Bedarf aus, die entsprechenden Regelungen zu ändern oder zu
ergänzen. 15

Im Juni 2022 wurde das Postulat Cramer (gp, GE), das den Bundesrat beauftragen
wollte, die Form der Arbeit auf Abruf im OR zu prüfen, vom Ständerat abgeschrieben.
Damit folgte der Rat einer Empfehlung des Bundesrates, der die Abschreibung in
seinem Bericht über die Motionen und Postulate 2022 empfohlen hatte, da er das
Anliegen als erfüllt erachtete. 16

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Der Nationalrat überwies ein von mehreren Parlamentarierinnen und Parlamentariern
aller Bundesratsparteien unterzeichnetes Postulat Ratti (cvp, TI), welches anregte, zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die Arbeitskosten dadurch zu senken, dass die
Sozialabgaben der Arbeitgeber durch eine andere Finanzierung (beispielsweise über
die Mehrwertsteuer oder eine Ressourcensteuer) ersetzt würden. 17

POSTULAT
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Der Nationalrat verabschiedete oppositionslos ein Postulat seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben, welches den Bundesrat beauftragt, die Arbeitslosenstatistik
so rasch als möglich durch Angaben über die Zahl der Ausgesteuerten und der
Sozialhilfebezüger in Kantonen und Gemeinden sowie der Gesamtausgaben aller
öffentlichen und privaten Stellen als Folge der Arbeitslosigkeit zu ergänzen. 18

POSTULAT
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien
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Bildung und Forschung

Berufsbildung

Ein Postulat der CVP-Fraktion forderte einen leichteren Zugang der Jugendlichen zum
Arbeitsmarkt. Der Bundesrat wurde darin beauftragt, einen Bericht zu erstellen, der
sich mit dem Problem des Übergangs von Jugendlichen von der Berufslehre zur
Arbeitsstelle beschäftigt. Der Nationalrat nahm das Postulat an. 19

POSTULAT
DATUM: 22.06.2007
LINDA ROHRER

Im Zentrum eines von Daniel Jositsch (sp, ZH) im Juni 2020 eingereichten Postulats
stand die Förderung des Berufspraktikums für arbeitslose Lehrabgängerinnen und
Lehrabgänger zur Bewältigung der Corona-Krise. Das Berufspraktikum sei als
arbeitsmarktliche Massnahme der ALV ein geeignetes Instrument, um «Berufserfahrung
zu sammeln, berufliche Kenntnisse zu vertiefen und das persönliche Netzwerk zu
vergrössern», so Jositsch. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats; eine
zusätzliche Unterstützung der Berufspraktika sei nicht nötig, diese würden bereits
heute gefördert. Des Weiteren bestehe derzeit aufgrund der Corona-Krise die
Möglichkeit, dass Lernende nach Lehrabschluss in ihrem Lehrbetrieb weiterbeschäftigt
werden können, auch wenn sich der Betrieb in Kurzarbeit befinde.
Der Ständerat entschied sich in der Herbstsession 2020 äusserst knapp, bei 21 zu 21
Stimmen mit Stichentscheid von Präsident Stöckli (sp, BE), das Postulat anzunehmen. 20

POSTULAT
DATUM: 24.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Sommer 2023 schrieb der Ständerat das Postulat Jositsch (sp, ZH) zum Thema
«Angebote der Arbeitslosenversicherung für junge Erwachsene am Übergang II»
während der Corona-Krise ab, nachdem der Bundesrat Ende Sommer 2022 den
entsprechenden Bericht in Erfüllung des Vorstosses veröffentlicht hatte. Die
Abschreibung erfolgte im Rahmen der Behandlung des Berichts des Bundesrates über
Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2022. 21

POSTULAT
DATUM: 05.06.2023
MARCO ACKERMANN
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